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Berufsauslagen: Sitzungsgelder 
StG 31 II  

ABzStG 11 

Sitzungsgelder und ähnliche Einkünfte für nebenamtliche Tätigkeiten im Interesse der 
Öffentlichkeit von insgesamt CHF 1’000.- pro Kalenderjahr sind beim Kanton steuerfrei 
(ABzStG 11 lit. a). Für darüber hinausgehende Beträge gelten 50 %, höchstens aber 
CHF 1’000.- als pauschale Gewinnungskosten; höhere effektive Gewinnungskosten sind 
insgesamt nachzuweisen (ABzStG 11 lit. b). Der Bund kennt keine entsprechende Son-
derregelung. 

Voraussetzungen: 
Dieser Freibetrag bzw. Abzug kann nur beansprucht werden, wenn es sich um eine ne-
benamtliche Tätigkeit handelt. Die Art der Entschädigung (Fixum, Stunden- oder Ta-
gespauschale etc.) ist nicht von Bedeutung. Zentral ist dagegen, dass hier die Sit-
zungsgelder und nicht Lohnentschädigungen gemeint sind. 

Beispiele: 

 Freibetrag/Abzug 
• Bankrat GKB  nein 
• Regionalgerichts(vize)präsident im Voll- und Halbamt nein 
• Regionalrichter im Voll- und Halbamt nein 
• Regionalrichter im Nebenamt ja 
• Feuerwehr (Kdt. etc.1)  ja 
• Gemeindevorstand im Nebenamt ja 
• Gemeinderat  ja 
• Gemeindepräsident im Voll- und Halbamt nein 
• Gemeindepräsident im Nebenamt ja 
• Grossrat  ja 
• Kantonsgerichts(vize)präsident im Vollamt nein 
• Kantonsrichter im Vollamt nein 
• Kirchgemeindepräsident im Voll- und Halbamt nein 
• Kirchgemeindepräsident im Nebenamt ja 
• Kirchgemeindevorstandsmitglieder im Nebenamt ja 
• Verwaltungsgerichts(vize)präsident im Vollamt nein 
• Verwaltungsrichter im Vollamt nein 
• National- und Ständerat  nein 
• Mitglieder der Kindes- und Erwachse-  im Voll- und Halbamt nein 

nenschutzbehörde (KESB)  
• Mitglieder der KESB im Nebenamt ja 
• Milchmesser (kein öff. Amt)  nein 
• Fleischkontrolleur  ja 

                                            

1  Nur administrative Arbeiten.  
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Sitzungsgelder im Zusammenhang mit der Ausübung von Mandaten für private Gesell-
schaften fallen hier nicht darunter und sind demnach vollumfänglich steuerpflichtig.  

Berechungsbeispiele: 

 
Beispiele: 1 2 3 

Sitzungsgelder brutto Fr. 800.- Fr. 1'500.- Fr. 3'200.- 

steuerfrei, max. Fr. 1’000.- Fr. 800.- Fr. 1’000.- Fr. 1’000.- 

steuerpflichtig Fr. -.- Fr. 500.- Fr. 2'200.- 

50% Gewinnungskosten, max. Fr. 1’000.- Fr. -.- Fr. 250.- Fr. 1’000.- 

steuerbar Fr. -.- Fr. 250.- Fr. 1’200.- 

 


